
24. Mai 2025

One-Night-Stand im Hotel: Was Sie
rechtlich beachten müssen!

Erfahren Sie, welche rechtlichen Aspekte Hotelgäste und
deren Besucher beachten müssen, um Probleme und

Zusatzgebühren zu vermeiden.

Nürnberg, Deutschland - Hotelaufenthalte bergen nicht nur
die Möglichkeit zur Erholung, sondern auch rechtliche
Fragestellungen, die häufig im Hintergrund bleiben. Ein
zentrales Thema sind die Regeln, die das Empfangen von
Gästen im Hotelzimmer betreffen. Rechtsanwalt Paul Degott
betont, dass die rechtlichen Grundlagen im Hotelzimmer ähnlich
denen von Mietwohnungen sind, was bedeutet, dass es auch
hier klare Grenzen gibt, insbesondere in Bezug auf Besucher.

So ist ein One-Night-Stand in einem Einzelzimmer rechtlich
unproblematisch, sofern es sich um einen einmaligen Aufenthalt
handelt. Sollte jedoch eine andere Person dauerhaft im Zimmer
wohnen, kann der Hotelier zusätzliche Gebühren verlangen. Dies



fällt unter den sogenannten Beherbergungsvertrag, der in
Deutschland nach dem Mietrecht geregelt ist und am Anfang
des Aufenthaltes durch die Zimmerreservierung zustande
kommt. Der Hotelier hat kein Recht, unangekündigt ins Zimmer
zu klopfen, da dies die Privatsphäre des Gastes verletzen würde.

Regeln für Hotelgäste

Hotelgäste haben das Recht, Besuch zu empfangen, müssen
sich jedoch an die Vorgaben des Beherbergungsvertrags halten.
Dieser Vertrag kann spezifische Regelungen zu Besuchszeiten
und -verboten enthalten. Die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Hotels können ebenfalls
Besuchsregelungen ausweisen. Bei Vorliegen eines
Besuchsverbots müssen die Gäste diese Regelungen
respektieren. Im Gegensatz dazu ist in Mietverträgen ein
Besuchsverbot durch den Vermieter grundsätzlich unzulässig.
Hierzu gibt es mehrere Gerichtsurteile, die diese Auffassung
stützen.

Urteil des Amtsgerichts Tübingen (19.06.1978)
Urteil des Landgerichts Hagen (11.05.1992)
Urteil des Amtsgerichts Nürnberg (27.03.1981)

Trotz dieser Regelungen haben Hotelgäste nicht die gleichen
Rechte wie Mieter und sollten daher nicht automatisch davon
ausgehen, dass Besucher im Hotelzimmer übernachten dürfen.
Es ist ratsam, sich vorab an der Rezeption zu erkundigen, ob das
Empfangen von Gästen erlaubt ist, insbesondere, weil Hoteliers
an übernachtenden Gästen verdienen.

Konsequenzen bei Verstößen

Verstöße gegen Besuchsverbote können zu einer fristlosen
Kündigung des Beherbergungsvertrags führen. Isto kann sowohl
für Gäste unangenehme Konsequenzen haben, als auch für
Hoteliers, die die Einhaltung der Hausordnung sicherstellen
müssen. In Notsituationen, wie plötzlichen Erkrankungen oder



Sperrungen von Zugangsstraßen, gibt es keine speziellen
Regelungen, welche Ausnahmen von Besuchsverboten zulassen
würden.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass ein Hotelaufenthalt klare
rechtliche Rahmenbedingungen hat. Der Beherbergungsvertrag
regelt die Forderungsbeziehungen zwischen Hotelier und Gast
und stellt sicher, dass das Hotelzimmer während der Mietzeit zur
Verfügung steht. Eine Stornierung des Vertrags ist nur unter
bestimmten Bedingungen möglich, und Gäste sollten sich
bezüglich der Besuchsregelungen stets im Vorfeld informieren,
um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Für ausführlichere Informationen über die rechtlichen
Grundlagen des Beherbergungsvertrags und die spezifischen
Aspekte von Hotelaufenthalten können die Artikel auf t-
online.de, juraforum.de und hotelier.de eingesehen werden.
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Besuchen Sie uns auf: n-ag.de
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